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                                22./24.5.2023                 Alle Unterlagen finden Sie unter 
      09.11.2023 www.erasmusout-eu.uni-trier.de

http://www.erasmusout-eu.uni-trier.de/


Erläuterung der Zuständigkeiten:

International Office

• Fragen zur Erasmus Förderung
• Ausstellung Zuwendungsvereinbarung
• Allgemeine Fragen zum Aufenthalt oder zur 

Gasthochschule
• Nominierung an der Gasthochschule
• Dokumentation Learning Agreements

International Office

• Absprache der Kurswahl
• Unterzeichnung des Learning Agreements
• Anerkennungsprozess

Erasmuskoordinator
Fachbereich
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ERASMUS+ - Mobilitätsraten (Stand Programmjahr 2022/23 – gilt voraussichtlich auch 2023/24)

International Office

Gruppe 1:   600 EUR / Monat
(Dänemark, Finnland, Irland, Island, Luxemburg, Norwegen, Schweden, Vereinigtes Königreich)

Gruppe 2:   540 EUR / Monat
(Belgien, Frankreich, Griechenland, Italien, Niederlande, Österreich, Portugal, Spanien, Zypern)

Gruppe 3:   490 EUR / Monat
(Bulgarien, Estland, Lettland, Litauen, Polen, Rumänien, Serbien, Slowakei, Slowenien, Tschechische Republik, Türkei, Ungarn)

maximale Dauer der finanziellen Förderung:  4 Monate bei einsemestrigem Aufenthalt, 9 Monate bei zweisemestrigem Aufenthalt; 
darüber hinausgehende Studienzeiten an der Gasthochschule gelten als zero grant - Zeitraum

 plus ggf. Green Travel Prämie (50 EUR plus Reisetage); Tipp: https://erasmusbytrain.eu/ 
 plus ggf. monatliche Zusatzförderung für Studierende mit geringeren Chancen (zeitlich parallel zu den regulären Monatsraten)
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Laufzeit und Bedingungen der Förderung:

International Office

 Maximal können 12 Monate pro Studienphase gefördert werden (einschließlich zero grant  - Zeiten)

 Online – Studien vom Heimatland aus werden nicht finanziell gefördert 

 Jeder Monat wird mit 30 Tagen berechnet

 Vorbereitende Sprachkurse im Gastland sowie Orientierungsveranstaltungen an der Gasthochschule können in den 
Förderzeitraum einbezogen werden, Reisetage und sonstige Aufenthaltszeiten im Gastland dagegen nicht (d.h. es ist nur der 
„akademisch notwendige“ Zeitraum förderfähig)

 Eine Verlängerung des vereinbarten Förderzeitraums muss spätestens bis zum 15. November beantragt werden; Bewilligung 
abhängig von Verfügbarkeit der Mittel (nur bei Programmbeginn im Wintersemester).

 Der endgültige Zuschuss berechnet sich gemäß der bestätigten tatsächlichen Aufenthaltsdauer an der Gasthochschule (auf den 
Tag genau), d.h. ist die tatsächliche Aufenthaltsdauer an der Gasthochschule kürzer als in der Zuwendungsvereinbarung 
angegeben, wird die Gesamtfördersumme entsprechend reduziert.

 Nachgewiesene Studienzeiten an der Gasthochschule, die in der Zuwendungsvereinbarung nicht erfasst sind, können nicht 
finanziell gefördert werden und gelten als zero grant – Zeiten 
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Zusatzförderung

International Office

• Zusatzförderung für Studierende mit geringeren Chancen
 Zielgruppen: Studierende mit Behinderung oder chronischer Erkrankung, durch die Mehrkosten im Ausland entstehen, 

Studierende mit Kind/ern, Studierende aus einem nicht-akademischen Elternhaus, erwerbstätige Studierende  - Details 
s. Rundmail 

 Beantragung bis spätestens 31.05.2023 (Ausschlussfrist für alle Teilnehmerinnen und Teilnehmer des Programmjahres 
2023/24)

• Zuschuss für umweltfreundliches Reisen („Green Travel“):
 Einmaliger Zuschuss in Höhe von 50,- EUR plus Tagessätze für bis zu 4 Reisetage, wenn sich die Reisezeit durch die 

Nutzung umweltfreundlicher Verkehrsmittel verlängert

 Voraussetzung: für den Hauptteil der Reise zum Hochschulort und zurück werden emissionsarme Verkehrsmittel (u. a. 
Bus, Bahn, Fahrgemeinschaften) genutzt

 Formular zur Beantragung (ehrenwörtliche Erklärung) wird Anfang Juni 2023 bzw. im Oktober 2023 per E-Mail versandt, 
Rücksendung ggf. bis zum 16.06.2023 (Programmbeginn Herbst) bzw. 10.11.2023 (Beginn Frühjahr). Ausschlussfrist!
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Aktualisierung und Ergänzung Ihrer Daten für die Zuwendungsvereinbarung

International Office

Abfrage im Juni 2023/November 2023 – Rückmeldung entweder online oder per Formular bis 16. Juni 2023/        
10. November 2023:

 Bankverbindung für die Überweisung der Förderung (sollte bis mindestens Ende September 2024 gültig sein)

 Studienniveau an der U. Trier (Bachelor/Master/Promotion) und Studiengang an der U. Trier während Ihres 
Auslandsaufenthalts

 Ihre Korrespondenzadresse während des Auslandsaufenthalts

 Ihr 1. Wohnsitz während des Auslandsaufenthalts (in Deutschland, wenn Sie hier gemeldet bleiben)

 Ggf. Angaben zu früherer Teilnahme am ERASMUS+ Programm

 Ihre voraussichtlichen Aufenthaltsdaten an der Gasthochschule („akademisch notwendiger“ Zeitraum inklusive 
vorbereitender Sprachkurse im Gastland, Orientierungsveranstaltungen der Gasthochschule vor Ort und 
Prüfungsphasen vor Ort, aber ohne Reisetage) – bitte so genau wie möglich recherchieren!
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Was noch zu tun ist:

International Office

 Bis zum 31.05.2023: ggf. Rücksendung  der ehrenwörtlichen Erklärung zur Zusatzförderung (Ausschlussfrist                     
für das gesamte Programmjahr)

 Bis zum 16.06.2023 bei Programmbeginn im Herbst 2023/ 10.11.2023 bei Beginn im Frühjahr 2024: Datenabfrage beantworten 
und ggf. ehrenwörtliche Erklärung zu Green Travel per E-Mail zurücksenden 

 Bis zum 21.07.2023/30.11.2023: Zuwendungsvereinbarung (Vordruck wird Ihnen bis 10.07.2023/20.11.2023 per E-Mail 
zugesendet) prüfen, unterschreiben (2 Exemplare) und beim IO einreichen/per Post einsenden

 Bis zum 01.08.2023/30.11.2023: Learning Agreement mit der Gasthochschule und dem/der Fachkoordinator/in an der U. Trier 
abschließen und dem IO per Mail zukommen lassen

 EU – Onlinesprachtest ablegen; ggf. Online-Sprachkurs absolvieren

 Kranken-, Haftpflicht- und Unfallversicherungsschutz prüfen: Versicherung sollte den Rücktransport ins Heimatland im 
Krankheits- und Todesfall einschließen => Merkblatt „Praktische Hinweise“

 ggf. Beurlaubung an der Universität Trier => Merkblatt „Praktische Hinweise“

 ggf. Aufenthaltserlaubnis / Visum für das Gastland beantragen (gilt bei zweisemestrigen Aufenthalten auch für GB – bitte 
Rücksprache mit der Gasthochschule)

 ggf. Wohnsitz-Änderung mit dem zuständigen Einwohnermeldeamt abklären
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https://www.uni-trier.de/fileadmin/international/international/3_Outgoings/Students/0_Allgemein/PraktischeHinweise.pdf
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Nach dem Aufenthalt:

International Office

 Aufenthaltsbescheinigung einreichen

 Anerkennung im Fach beantragen

 Kopie des Nachweises der Studienergebnisse und Anerkennungsbescheid beim IO einreichen

 EU-Online-Fragebogen ausfüllen und Erfahrungsbericht einreichen
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Sprachtest / Sprachkurse:

International Office

 Die EU stellt zur Sprachunterstützung im ERASMUS+ Programm eine Online Plattform bereit: EU Academy

 Erasmus+ Geförderte können sich mit der Uni-Kennung an der Plattform anmelden und haben verschiedene Möglichkeiten zur 
Selbsteinschätzung der Sprachkenntnisse durch Sprachtests sowie Teilnahme an Sprachkursen.

 Eine Anleitung zur Anmeldung an der Plattform wird bis Ende Mai an alle ERASMUS+ Teilnehmerinnen und Teilnehmer 
versendet.
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https://eur03.safelinks.protection.outlook.com/?url=https://academy.europa.eu/&data=05|01||b5e843bdd5f0416e7f9008da43c2b066|30abdb70b28448308df7daa5b0052ed2|0|0|637896800709734221|Unknown|TWFpbGZsb3d8eyJWIjoiMC4wLjAwMDAiLCJQIjoiV2luMzIiLCJBTiI6Ik1haWwiLCJXVCI6Mn0%3D|3000|||&sdata=cs5xVWOn4%2B03VdbQW3uUmo/I8h0GbkR0NhKEs5PFSNM%3D&reserved=0


Learning Agreement:

International Office

• VOR dem Aufenthalt
• Fristen (siehe Checkliste)

1. Learning 
Agreement

• WÄHREND des Aufenthalts
• Änderungen dokumentieren und genehmigen
• Siehe auch Step by Step Guide Changes

2. Learning 
Agreement Changes

• NACH dem Aufenthalt
• Transcript of Records (Bescheinigung der im Ausland erbrachten 

Studienergebnisse)
• Beantragung der Anerkennung im Fachbereich

Transcript of Records, 
Anerkennung

Anleitungen unter www.erasmusout-eu.uni-trier.de
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Wichtige Hinweise zum Learning Agreement:

International Office

 Bitte besprechen Sie die Kurswahl mit Ihrem/r FachkoordinatorIn / Ihren FachkoordinatorInnen in Trier bevor Sie das Learning 
Agreement ausfüllen.

 Prinzipiell ist die Auswahl an Kursen im Umfang von 30 ECTS vorgesehen, Abweichungen in Absprache mit dem/der 
FachkoordinatorIn (in Trier und an der Gasthochschule) möglich.

 Die Absprachen im LA 1 und ggf. 2 sind verbindlich; nicht abgestimmte Abweichungen und insbesondere fehlende Leistungen 
können zur Rückforderung eines Teils oder auch der gesamten ERASMUS-Förderung führen. Dies wird im Einzelfall mit 
dem/der FachkoordinatorIn, dem International Office und dem/der Studierenden geklärt. (Eine Rückforderung erfolgt in der 
Regel nicht, wenn das Programm eingehalten wurde, die entsprechenden Prüfungen jedoch nicht bestanden wurden. )

Sollte Ihre Gasthochschule ein Online Learning Agreement verlangen, kontaktieren Sie bitte anne.schneider@uni-trier.de
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www.erasmusout-eu.uni-trier.de

International Office 12

http://www.erasmusout-eu.uni-trier.de/


13



International Office     

Study cyle: 
BA/B.Ed/B.Sc. = 1/first MA/M.Ed/M.Sc. =2/second 

Field of education: Den Code finden Sie am Ende des Zusageschreibens

Contact person = Ihr Fachkoordinator in Trier (finden Sie am Ende des 
Zusageschreibens  bzw. der Homepage des Fachs), nicht  das 
International Office

Contact person = der Fachkoordinator an der Gasthochschule, siehe 
Hinweise Ihrer Gasthochschule

Mobility type: 
- Wenn Sie vor Ort im Gastland studieren: Semester anklicken
- Wenn Sie zusätzlich eine virtuelle Komponente wählen (dies muss vorher 
mit den FachkoordinatorInnen in Trier und an der Gasthochschule 
abgestimmt sein), dies ebenfalls anklicken (siehe auch Glossar zum Learning 
Agreement)

Daten der Mobilität eintragen; gegebenenfalls auf der Internetseite der 
Gasthochschule recherchieren

Language: Bitte hier auch eintragen, welches die Hauptunterrichtssprache 
ist, nicht nur das Niveau ankreuzen
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International Office     15

Hier tragen Sie die Kurse ein, 
die Sie an der Gasthochschule 
belegen werden.

Hier tragen Sie die Internetseite 
zum Kurskatalog an der 
Gasthochschule ein 



International Office     16

Bitte tragen Sie hier ein, 
welche Kurse/Module aus 
Trier für die an der 
Gasthochschule erbrachten 
Leistungen ersetzt werden 
sollen. Dies muss nicht 1 zu 1 
erfolgen, d.h. es muss nicht 
jeweils ein Kurs der 
Gasthochschule einem 
Kurs/Modul in Trier 
zugeordnet werden.

Hinweis: Eine automatische 
Anerkennung ist derzeit an der 
Universität Trier noch nicht 
vorgesehen. „Automatic Recognition“ 
bedeutet, dass eine Anerkennung über 
den üblichen Anerkennungsprozess im 
Fachbereich garantiert ist (Siehe 
Internetseite des Fachbereichs), wenn 
Sie dies wünschen.



International Office     17

 Bitte vergessen Sie nicht die eigene Unterschrift inkl. Datum!

 Bitte lassen Sie Ihren FachkoordinatorIn in Trier unterzeichnen (s. Folie 4). Wenn Sie Kurse in mehreren Fächern belegen, muss auch der jeweiligen 
FachkoordinatorIn des anderen Fachs zusätzlich unterzeichnen. (Im FB VI  und in der Pädagogik ist außerdem die Unterschrift der jeweiligen Modulbeauftragten 
notwendig). 

 Auch die Unterschrift des Fachkoordinators/Zuständigen der Gasthochschule muss vor Beginn des Aufenthalts vorliegen!

 Bitte achten Sie darauf, dass alle Parteien mit Angabe des Datums unterschreiben und die jeweiligen Stempel vorliegen.

 Bitte senden Sie im Anschluss die finale PDF Version des Learning Agreements an anne.schneider@uni-trier.de



International Office

Checkliste für den 
Aufenthalt
 
Griffbereit halten!
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Förderung:
Anne Freihoff
Raum: V21
freihoff@uni-trier.de
Telefon: 201 2809
Sprechzeiten: dienstags und mittwochs in der Zeit von 15 bis 
17 Uhr (Anmeldung über StudIP)

Nominierung / Learning Agreements:
Anne Schneider
Raum: V21
Anne.schneider@uni-trier.de
Telefon: 201 2868
Sprechzeiten: nach Vereinbarung

Kontakt:

International Office 19
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International Office

 ???
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International Office

Alle wichtigen Informationen und Dokumente

www.erasmusout-eu.uni-trier.de

Gute Reise und eine schöne Zeit!
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